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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.06.1987

Norm

StGB §15 C2

StGB §105 A

Rechtssatz

Es liegt bloß versuchte Nötigung vor, wenn der vom Täter angestrebte E7ekt zwar eintritt, dies aber nicht ursächlich

auf das eingesetzte Nötigungsmittel zurückzuführen ist (sondern auf eine von dritter Seite - wenn auch gewaltsam

herbeigeführte - Unterbrechung einer zuvor intakten Telefonverbindung) und sich der Genötigte noch nicht so zu

verhalten begonnen hat, wie es der Täter will.
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Vgl; Beisatz: Hier: Abziehen des Telefonschlüssels als verdeckte Drohung Mittel einer Willensbeugung? (T1)
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